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Erster Abschnitt

Allgemeine Vorschriften





§ 1

Anwendungsbereich



(1) Diese Verordnung regelt Einzelheiten zur Durchführung der Bestimmungen über die Lizenzierung von Piloten von Flugzeugen (JAR-FCL 1 deutsch), von Piloten von Hubschraubern (JAR-FCL 2 deutsch) und von Flugingenieuren (JAR-FCL 4 deutsch), sowie nach den dieses Luftfahrtpersonal betreffenden Vorschriften der Verordnung über Luftfahrtpersonal.



(2) Die in dieser Verordnung enthaltenen Verweise beziehen sich auf die im Bundes- anzeiger bekannt gemachten Bestimmungen über die Lizenzierung von Piloten von Flugzeugen (JAR-FCL 1 deutsch) vom 15. April 2003 BAnZ-Nr. 80 a vom 29. April 2003, von Piloten von Hubschraubern (JAR-FCL 2 deutsch) vom 15. April 2003

BAnZ-Nr. 80 b vom 29. April 2003 , und von Flugingenieuren (JAR-FCL 4 deutsch) vom 15. April 2003 BAnZ-Nr. 81 b vom 15. April 2003.





§ 2

Begriffsbestimmungen



(1) Die in der Verordnung über Luftfahrtpersonal, den Bestimmungen JAR-FCL 1, 2 und 4 und in dieser Verordnung verwendeten Begriffe " Lizenz, Pilot, Kopilot und Luftfahrzeugkategorie “ entsprechen den in anderen luftrechtlichen Bestimmungen verwendeten Begriffen " Erlaubnis, Luftfahrzeugführer, zweiter Luftfahrzeugführer und Luftfahrzeugart. "



(2) Der in den Bestimmungen JAR-FCL 1, 2 und 4 verwendete Begriff " JAA-Mitgliedstaat " oder " Voll-Mitglied " bezieht sich auf den oder die Staaten, die gemäß § 28 Abs. 2 LuftVZO in den Nachrichten für Luftfahrer Teil II bekannt gemacht wurden.



(3) Der in der Verordnung über Luftfahrtpersonal verwendete Begriff „Flugzeit“ wird wie folgt definiert: „Flugzeit“ bezeichnet die Zeit zwischen dem erstmaligen Abrollen eines Luftfahrzeugs aus seiner Parkposition zum Zweck des Startens bis zum Stillstand an der zugewiesenen Parkposition und bis alle Triebwerke abgestellt sind“.



(4) Ein Reisemotorsegler im Sinne der Verordnung über Luftfahrtpersonal, den Be- stimmungen JAR-FCL 1 und dieser Verordnung ist ein gemäß JAR 22 zugelassenes Luftfahrzeug, das über ein fest eingebautes Triebwerk und einen nicht einklappbaren Propeller, sowie über ein deutsches Lufttüchtigkeitszeugnis oder ein von der zuständigen Stelle anerkanntes Lufttüchtigkeitszeugnis verfügt. Der Reisemotorsegler muss gemäß den Bestimmungen des Flughandbuches eigenstart-fähig sein und mit eigener Leistung steigen können. Als Reisemotorsegler gelten auch die zusätzlich in Anlage 1 M unter Punkt 3 aufgeführten Muster.

Ein Segelflugzeug mit Hilfsantrieb im Sinne der Verordnung über Luftfahrtpersonal und dieser Verordnung ist ein gemäß JAR 22 zugelassenes Luftfahrzeug, das über ein schwenk- oder drehbares Triebwerk oder einen einklappbaren Propeller verfügt und sowohl eigenstartfähig als auch nicht eigenstartfähig sein kann und nicht in der zusätzlich in Anlage1 M unter Punkt 3 aufgeführten Liste enthalten ist sowie über ein deutsches Lufttüchtigkeitszeugnis oder ein von der zuständigen Stelle anerkanntes Lufttüchtigkeitszeugnis verfügt.



(5) Eine praktische Prüfung ist der Nachweis der fliegerischen Befähigung für den Erwerb einer Lizenz oder Berechtigung gegenüber einem Prüfer, einschließlich der mündlichen Kenntnisprüfung, sofern vorgeschrieben oder von dem Prüfer für erforderlich gehalten.



(6) Eine Befähigungsüberprüfung ist der Nachweis der fliegerischen Befähigung für die Verlängerung oder Erneuerung einer Berechtigung oder Anerkennung gegenüber einem Prüfer, einschließlich der mündlichen Kenntnisprüfung, sofern vorgeschrieben oder von dem Prüfer für erforderlich gehalten.

Zweiter Abschnitt



Regelungen zu den Bestimmungen der Verordnung über Luftfahrtpersonal und den Bestimmungen JAR-FCL 1, 2 und 4 deutsch





§ 3

Gültigkeit von Lizenzen



Die Gültigkeit der Lizenzen nach den Bestimmungen JAR-FCL 1, 2 und 4 beträgt höchstens:



(1) für Berufs- oder Verkehrspiloten sowie Flugingenieure 24 Monate,



(2) für Privatpiloten 60 Monate.





§ 4

Ausübung der Rechte einer Lizenz bei 

der gewerbsmäßigen Beförderung von Fluggästen, Post und/oder Fracht innerhalb des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland



Der Inhaber einer in der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Berufs- oder Verkehrspilotenlizenz oder Inhaber einer Lizenz gemäß § 46 Abs. 5 LuftPersV darf nach Vollendung des 60. Lebensjahres bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres die Rechte seiner Lizenz auch in Luftfahrzeugen mit einer Mindestbesatzung von einem Piloten bei der gewerbsmäßigen Beförderung von Fluggästen, Post und / oder Fracht, beschränkt auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ausüben.

Der Inhaber einer Pilotenlizenz darf nach Vollendung des 65. Lebensjahres nicht mehr als Luftfahrzeugführer bei der gewerbsmäßigen Beförderung von Fluggästen, Post und / oder Fracht eingesetzt werden.



§ 5

Mindestanforderungen für die Erteilung von Lizenzen, Berechtigungen und Anerkennungen JAR-FCL 1, 2 und 4 auf der Grundlage von Erlaubnissen und Berechtigungen, erteilt nach der Verordnung über Luftfahrtpersonal (LuftPersV)



Inhaber einer Erlaubnis nach der Verordnung über Luftfahrtpersonal erfüllen die Voraussetzungen von Anhang 1 (Nr. 1) (b) zu JAR-FCL 1.005, Anhang 1 (Nr. 1) (b) zu JAR-FCL 2.005, bzw. Anhang 1 (Nr. 1) (b) zu JAR-FCL 4.005, indem sie schriftlich erklären, dass sie sich mit den für sie zutreffenden Bestimmungen JAR-FCL und JAR-OPS 1 deutsch oder JAR-OPS 3 deutsch vertraut gemacht haben.



Für die Ausstellung einer Lizenz für Privatpiloten (Flugzeug) oder Lizenz für Privatpiloten (Hubschrauber) gemäß JAR-FCL 1 oder 2 sind zusätzlich zu den in Anhang 1 Nr.1(b) (ii) und (d) zu JAR-FCL 1.005 oder Anhang 1 Nr.1 (b)(ii) und (d) zu JAR-FCL 2.005 festgelegten Anforderungen die Voraussetzungen zum Erwerb der Berechtigung zur Durchführung kontrollierter Sichtflüge gemäß § 82 Abs. 2, 3, 5 und 6 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 13. Februar 1984 (BGBl. I S. 265) nachzuweisen.



Für die Ausstellung einer Verkehrspilotenlizenz (Flugzeug) gemäß JAR-FCL 1 auf der Grundlage einer gemäß § 17 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058) erteilten Erlaubnis für Verkehrsflugzeugführer mit Beiblatt „A1“ sind zusätzlich zu den in Anhang 1 Nr.1 (a), (b) (i) und (d) zu JAR-FCL 1.005 festgelegten Anforderungen die Voraussetzungen zum Erwerb der Langstreckenflugberechtigung gemäß § 77 Abs. 2 hinsichtlich der theoretischen Ausbildung und Absatz 3 sowie § 78 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058), nachzuweisen.



Bei Bewerbern um eine Verkehrspilotenlizenz (Flugzeug) gemäß JAR-FCL 1, die eine gültige Erlaubnis für Verkehrsflugzeugführer gemäß § 17 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058) mit dem Beiblatt A1 oder A2 besitzen und die theoretische Prüfung gemäß § 15 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 13. Februar 1984 (BGBl. I S. 265) abgelegt haben, werden die Anforderungen der Tabelle des Anhang 1 (d), Spalte 3, Reihen a, b, c und d zu JAR-FCL 1.005, als erfüllt angesehen.



Inhaber einer gemäß § 14 Abs. 5 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058) eingeschränkten Erlaubnis für Verkehrsflugzeugführer (Luftfahrerschein für Verkehrsflugzeugführer mit Beiblatt A2) erhalten bei der ersten Verlängerung der Erlaubnis nach dem 01. Mai 2003 eine gemäß den Regelungen der ICAO ausgestellte Lizenz für Berufsflugzeugführer mit Instrumentenflugberechtigung und ATPL-Theoriekredit. Diese Lizenz kann in eine Lizenz gemäß JAR-FCL umgeschrieben werden wenn der Bewerber die Voraussetzungen zum Erwerb der Langstreckenflugberechtigung gemäß § 77 Abs. 2 hinsichtlich der theoretischen Ausbildung und Absatz 3 sowie § 78 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058), nachweist. Für die Erteilung der Verkehrspilotenlizenz (Flugzeuge) gemäß Anhang 1 Nr. 1 (d) Spalte 4 Zeile C zu JAR-FCL 1.005 haben Bewerber zusätzlich zu den in Absatz 3 genannten Voraussetzungen eine Gesamtflugzeit von 1500 Flugstunden als verantwortlicher Pilot oder Kopilot bei Antragstellung auf Erteilung der Verkehrspilotenlizenz nachzuweisen. Bis zu 100 Flugstunden können durch Instrumentenbodenzeit in Flugsimulatoren ersetzt werden. In der Gesamtflugzeit müssen enthalten sein:

a) 500 Stunden als Pilot von Flugzeugen, die als Verkehrsflugzeuge oder Zubringerflugzeuge zugelassen sind und mit einer Flugbesatzung von min-destens zwei Piloten betrieben werden;

(b) 250 Flugstunden als verantwortlicher Pilot, von denen bis zu 150 Flugstunden durch Flugzeit als Kopilot, der die Aufgaben und Tätigkeiten des verantwortlichen Piloten unter dessen Aufsicht ausgeübt hat, ersetzt werden können. Die Art der Aufsicht muss von der zuständigen Behörde anerkannt worden sein;



(c) 200 Stunden Überlandflug, davon mindestens 100 als verantwortlicher Pilot oder Kopilot, der die Aufgaben und Tätigkeiten des verantwortlichen Piloten unter dessen Aufsicht ausgeübt hat. Die Art der Aufsicht muss von der zuständigen Behörde anerkannt sein;



(d) 75 Stunden Instumentenzeit, davon höchstens 30 Stunden Instrumenten- bodenzeit;



100 Stunden Nachtflug



Punkt 1.280 (a)(2) JAR-FCL bleibt unberührt.



(6) Für die Ausstellung einer Berufspilotenlizenz mit Instrumentenflugberechtigung und Anrechnung der theoretischen ATPL - Prüfung (Flugzeug) gemäß JAR-FCL 1.285 (b) auf der Grundlage einer gemäß § 10 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058) erteilten Erlaubnis für Berufsflugzeugführer mit einer gemäß § 74 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Februar 1998 (BGBl. I S. 4058) erteilten Instrumentenflugberechtigung und bestandener theoretischer Prüfung gemäß § 15 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 13. Februar 1984 (BGBl. I S. 265) sind zusätzlich zu den in Anhang 1 Nr.1 (a), (b), (i) und (d) zu JAR-FCL 1.005 festgelegten Anforderungen die Voraussetzungen zum Erwerb der Langstreckenflugberechtigung gemäß § 77 Abs. 2 und 3 hinsichtlich der theoretischen Ausbildung sowie § 78 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058), nachzuweisen.



(7) Bei Bewerbern um eine Berufspilotenlizenz (Flugzeug) gemäß JAR-FCL 1, die eine gültige Erlaubnis für Berufsflugzeugführer gemäß § 10 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058) besitzen und die theoretische Prüfung gemäß § 8 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 13. Februar 1984 (BGBl. I S. 265) abgelegt haben, werden die Anforderungen der Tabelle des Anhang 1 (d), Spalte 3, Reihen e, g, h und i zu JAR-FCL 1.005, als erfüllt angesehen.

(8) Inhaber einer gemäß der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058) erteilten Erlaubnis für Berufshubschrauberführer, die den Nachweis von Kenntnissen in den Fächern Flugplanung und Flugleistung gemäß JAR-FCL 2.470 (b) erbringen, sind von den in Anhang 1, Spalte 4 h bis k zu JAR-FCL 2.005 festgelegten Beschränkungen ausgenommen.



(9) Inhaber einer gemäß der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Februar 1998 (BGBl. I S. 4058) erteilten Erlaubnis für Berufshubschrauberführer mit Instrumentenflugberechtigung, die den Nachweis von Kenntnissen in den Fächern Flugplanung und Flugleistung gemäß JAR-FCL 2.470 (a) erbringen, sind von den in Anhang 1, Spalte 4 h bis k zu JAR-FCL 2.005 festgelegten Beschränkungen ausgenommen und erfüllen damit die Voraussetzungen der ATPL (H) Theorie-Kenntnisse gemäß 

JAR-FCL 2.285 (a).



(10) Inhaber einer gültigen Erlaubnis mit der Berechtigung zur praktischen Ausbildung von Luftfahrern nach den §§ 88, 89, 90, zur Einweisung von Luftfahrzeugführern nach § 92 oder zur Einweisung von Flugingenieuren nach § 93 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058) erfüllen die Voraussetzungen von Anhang 1 Nr. 2, Spalte 3 der Tabelle zu JAR-FCL 1.005, von Anhang 1 (b) Nr. 2, Spalte 3 zu JAR-FCL 2.005 der Tabelle, bzw. von Anhang 1 zu JAR-FCL 4.005 Nr. 2, Spalte 3 der Tabelle durch Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle genehmigten Seminar von 4 Stunden Dauer mit anschließender Lernzielkontrolle.



(11) Inhabern einer gültigen Berechtigung zur praktischen Ausbildung von Motorseglerführern gemäß § 88 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058), die die Anforderungen gemäß JAR-FCL 1.335 (a) und (c) erfüllen und Punkt (e) in Reisemotorseglern oder Flugzeugen nachweisen können, kann die Lehrberechtigung (FI/A) gemäß JAR-FCL 1.350 erteilt werden. Absätze 1 und 2 bleiben unberührt.



(12) Inhabern einer gültigen Berechtigung zur praktischen Ausbildung von Motorseglerführern gemäß § 88 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058), die die Anforderungen gemäß JAR-FCL 1.335 (a) und (e) in Reisemotorseglern nachweisen, kann die Lehrberechtigung (FI/A) gemäß JAR-FCL 1.350, beschränkt auf die Ausbildung von Piloten auf Reisemotorseglern erteilt werden. Die Anforder- ungen nach § 5 Absatz 2 gelten als erfüllt, wenn der Bewerber eine Flugerfahrung von mindestens 500 Flugstunden auf Reisemotorseglern, davon 150 Flugstunden praktische Ausbildungstätigkeit, sowie gemäß § 82 Abs. 6 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058) die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten in einer Befähigungsüberprüfung nachweist. In anderen Fällen bleiben die Absätze 1 und 2 unberührt.



(13) Inhabern einer gültigen Berechtigung zur praktischen Ausbildung von Motorseglerführern gemäß § 88 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. I S. 4058), die die Anforderungen gemäß JAR-FCL 1.380 (b) (2) in Reisemotorseglern nachweisen, kann die Lehrberechtigung (CRI/SPA) gemäß JAR-FCL 1.375 beschränkt auf die Klasse Reisemotorsegler erteilt werden. Absätze 1 und 2 bleiben unberührt.



(14) Sachverständige und Mitglieder von Prüfungsräten entsprechend § 128 Abs. 2 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBl. L S. 4058), erfüllen die Voraussetzungen von JAR-FCL 1.005 (c), JAR-FCL 2.005 (c) bzw. JAR-FCL 4.005 (c) durch Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle genehmigten Seminar von 6 Stunden Dauer mit anschließender Lernzielkontrolle.













§ 6

Umfang der Rechte einer Lizenz für Privatpiloten gemäß JAR-FCL



Eine Privatpilotenlizenz gemäß JAR-FCL berechtigt innerhalb des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland im nichtgewerbsmäßigen Luftverkehr zu einer berufsmäßigen Tätigkeit als verantwortlicher Pilot auf Luftfahrzeugen der in der Lizenz eingetragenen Muster, beschränkt auf das Schleppen von Gegenständen und die Ausbildung von Privatpiloten auf diesen Mustern. §§ 84 und 88a LuftPersV sowie JAR-FCL 1.300 und JAR-FCL 2.300 bleiben unberührt. 





§ 7

Voraussetzungen für den Erwerb einer Lizenz für Berufspiloten

(Flugzeug oder Hubschrauber)



Inhaber einer Privatpilotenlizenz PPL (A) oder (H), die die Voraussetzungen nach JAR-FCL 1.335 (b) oder JAR-FCL 2.335 (b) für den Erwerb einer Lehr- berechtigung für Flugausbildung (FI (A) oder (H)) nachgewiesen haben, müssen für die Erteilung einer Berufspilotenlizenz CPL (A) oder (H) nach JAR-FCL 1.150 (b) oder JAR-FCL 2.150 (b) die Teilnahme an einem Lehrgang gemäß JAR-FCL 1.160 (a) oder JAR-FCL 2.160 (a) nachweisen und die Prüfung gemäß JAR-FCL 1.160 (b) bzw. 2.160 (b) bei der zuständigen Stelle erfolgreich absolvieren.





§ 8

Eintragungen in Lizenzen durch anerkannte Personen



(1) Eintragungen unter Punkt XII auf der Rückseite der Lizenz über den Fortbestand der Fähigkeiten dürfen nur durch die von der gemäß § 22 LuftVZO zuständigen Stelle dafür anerkannten Person vorgenommen werden. Änderungen der eingetragenen Berechtigungen werden nur durch die gemäß § 22 LuftVZO zuständigen Stelle vorgenommen.



(2) Eintragungen über den Fortbestand der Fähigkeiten für die Klassenberechtigung für einmotorige Landflugzeuge mit Kolbentriebwerk oder für Reisemotorsegler in der Lizenz dürfen nach Prüfung des Vorliegens der in JAR-FCL 1.245 (c) Buchstabe ii, Buchstabe A und B festgelegten Voraussetzungen auch von dem Fluglehrer vorgenommen werden, der den Übungsflug gemäß JAR-FCL 1.245 (c) Buchstabe ii, Buchstabe C mit dem Bewerber durchgeführt hat. Das gleiche gilt für Eintragungen über den Fortbestand der Fähigkeiten für die Klassenberechtigung für einmotorige Wasserflugzeuge nach § 9.





§ 9

Voraussetzungen für den Erwerb und die Verlängerung von Berechtigungen für Wasserflugzeuge



(1) Einmotorige Wasserflugzeuge mit Kolbentriebwerk



a)	für den Erwerb der Klassenberechtigung für einmotorige Wasserflugzeuge mit Kolbentriebwerk sind die Bestimmungen JAR-FCL 1.261 und  JAR-FCL 1.262 sinnge- mäß anzuwenden.



b)	Die Klassenberechtigung für einmotorige Wasserflugzeuge mit Kolbentrieb- werk kann um die Gültigkeitsdauer von zwei Jahren verlängert werden, wenn der Bewerber innerhalb der letzten drei Monate vor Ablauf der Gültigkeits- dauer der Berechtigung eine Befähigungsüberprüfung mit einem anerkannten Prüfer auf einem einmotorigen Wasserflugzeug mit Kolbentriebwerk erfolgreich abgelegt hat oder innerhalb der letzten 12 Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Berechtigung 12 Flugstunden, davon 6 Flugstunden als verantwortlicher Pilot auf einmotorigen Land - oder Wasserflugzeugen mit Kolbentriebwerk und 12 Starts und 12 Landungen mit einmotorigen Wasserflugzeugen mit Kolbentreibwerk nachweist; darin muß ein Übungsflug von mindestens einer Stunde Dauer mit Fluglehrer auf einem einmotorigen Wasserflugzeug mit Kolbentriebwerk enthalten sein.



(2) einmotorige Wasserflugzeuge mit Propellerturbinenantrieb eines Herstellers



a)	Für den Erwerb der Klassenberechtigung für einmotorige Wasserflugzeuge mit Propellerturbinenantrieb eines Herstellers sind die Bestimmungen �JAR-FCL 1.261 und JAR-FCL 1.262 sinngemäß anzuwenden.

b)	Die Klassenberechtigung einmotorige Wasserflugzeuge mit Propellerturbinen- antrieb eines Herstellers kann um die Gültigkeitsdauer von zwei Jahren ver- längert werden, wenn der Bewerber innerhalb der letzten drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Berechtigung eine Befähigungsüberprüfung mit einem anerkannten Prüfer auf einem einmotorigen Wasserflugzeug mit Propellerturbinenantrieb eines Herstellers erfolgreich ablegt hat.



(3) mehrmotorige Wasserflugzeuge mit Kolbentriebwerk



a)	Für den Erwerb der Klassenberechtigung für mehrmotorige Wasserflugzeuge mit Kolbentriebwerk sind die Bestimmungen JAR-FCL 1.255 oder JAR-FCL 1.260 sowie JAR-FCL 1.261 und JAR-FCL 1.262 sinngemäß anzuwenden.



b)	 Die Klassenberechtigung mehrmotorige Wasserflugzeuge kann um die Gültigkeitsdauer von einem Jahr verlängert werden, wenn der Bewerber innerhalb der letzten drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Be- rechtigung eine Befähigungsüberprüfung mit einem anerkannten Prüfer auf einem mehrmotorigen Wasserflugzeug der/des entsprechenden Klasse/ Musters erfolgreich ablegt hat und mindestens zehn Streckenabschnitte gemäß der Begriffsbestimmung in JAR-FCL1.001 als Pilot eines Flugzeuges der/des entsprechenden Klasse/Musters innerhalb der Gültigkeitsdauer der Berechtigung nachweist, oder einen Streckenabschnitt in Begleitung eines Prüfers innerhalb der Gültigkeitsdauer der Berechtigung durchgeführt hat.











§10

Voraussetzungen für den Erwerb und die Verlängerung der Klassenberechtigung für mehrmotorige Flugzeuge mit Anordnung der Triebwerke auf der Flugzeuglängsachse



(1) Für den Erwerb der Klassenberechtigung für mehrmotorige Flugzeuge mit Anord- nung der Triebwerke auf der Flugzeuglängsachse sind die Bestimmungen JAR-FCL 1.161 und JAR-FCL 1.162 sinngemäß anzuwenden.

(2) Die Klassenberechtigung mehrmotorige Flugzeuge mit Anordnung der Trieb- werke auf der Flugzeuglängsachse kann um die Gültigkeitsdauer von einem Jahr verlängert werden, wenn der Bewerber innerhalb der letzten drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Berechtigung eine Befähigungsüberprüfung mit einem anerkannten Prüfer auf einem mehrmotorigen Flugzeug mit Anordnung der Trieb- werke auf der Flugzeuglängsachse der/des entsprechenden Klasse / Musters erfolg- reich ablegt hat und mindestens zehn Streckenabschnitte gemäß der Begriffsbestimmung in JAR-FCL 1.001  als Pilot eines Flugzeuges der/des entsprechenden Klasse/Musters oder innerhalb der Gültigkeitsdauer der Berechtigung nachweist, oder einen Streckenabschnitt gemäß der Begriffsbestimmung in JAR-FCL 1.001 in Begleitung eines Prüfers innerhalb der Gültigkeitsdauer der Berechtigung durchgeführt hat.





§ 11

Voraussetzungen für Prüfer, die ausschließlich praktische Prüfungen/ Befähigungsüberprüfungen für den Erwerb oder die Verlängerung / Erneuerung der Klassenberechtigung Reisemotorsegler oder einmotorige Landflugzeuge mit Kolbentriebwerk oder für den Erwerb oder die

Verlängerung / Erneuerung der Musterberechtigung für 

ein- und zweimotorige Hubschraubermuster mit einem Piloten durchführen



Als Voraussetzung für die Anerkennung als Prüfer nach JAR-FCL 1.445 oder als Prüfer nach JAR-FCL 2.440 (b) ist zu den festgelegten Anforderungen, für eine Tätigkeit im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, nur der Nachweis einer Privatpilotenlizenz erforderlich. Prüfer nach JAR-FCL 1.445 oder JAR-FCL 2.440 (b), die nur im Besitz der Privatpilotenlizenz sind und nicht Inhaber einer Lizenz für Berufs- oder Verkehrsflugzeugführer waren, dürfen lediglich Bewerber prüfen, deren lizenzführende Stelle eine Stelle gemäß § 22 LuftVZO ist.





§12



Erwerb einer Muster- oder Klassenberechtigung für ein Flugzeug das unter die Zusatzbezeichnung HPA fällt.



Bewerber um eine Musterberechtigung für ein in Anlage 1 M oder Anlage 1 N mit HPA gekennzeichneten Muster haben, sofern sie nicht die theoretische Prüfung gemäß § 15 der Verordnung über Luftfahrtpersonal in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 1984 (BGBl. I S. 265) oder die theoretische Prüfung gemäß JAR-FCL 1.285 (b) erfolgreich abgelegt haben, in einer theoretischen Prüfung in den Fächern Aerodynamik, Beladung und Schwerpunkt, Flugleistung und Triebwerke nachzuweisen, daß sie die für den Erwerb der Musterberechtigung gemäß JAR-FCL 1 notwendigen Kenntnisse erweitert und vertieft haben, soweit dies für den erstmaligen Erwerb einer Musterberechtigung für Flugzeuge dieser Art erforderlich ist.





§ 13

Berücksichtigung einer theoretischen Vorbildung



Weist ein Bewerber besondere Vorkenntnisse in einem oder mehreren Sachgebieten der nach JAR-FCL 1, 2 oder 4 geforderten theoretischen Ausbildung nach, kann er auf Antrag von der zuständigen Stelle gemäß § 22 LuftVZO von diesem / diesen Sachgebiet (en) ganz oder teilweise befreit werden.







§ 14

Verwendung von synthetischen Flugübungsgeräten



Synthetische Flugübungsgeräte müssen qualifiziert und für den jeweiligen Verwendungszweck sowie den Nutzer vom Luftfahrt-Bundesamt vom anerkannt sein.





§ 15

Übergangsbestimmungen für 

Freiballonführer gemäß § 46 Abs. 5 LuftPersV



Freiballonführer, die bei Inkrafttreten der Verordnung zur Änderung luftrechtlicher Vorschriften über Anforderungen an Flugbesatzungen vom 01. Mai 2003 (BGBI. I 182) eine gültige Erlaubnis nach der Verordnung über Luftfahrtpersonal vom 23. Dezember 1998 (BGBI. I S. 4058) besitzen und berufsmäßig und im gewerbsmäßigen Luftverkehr mit Freiballonen tätig sind, oder wenn die Ausbildung zum Erwerb der Erlaubnis mit der Berechtigung nach § 46 Abs. 5 LuftPersV vor dem 01. Mai 2003 begonnen wurde und ein gültiges Tauglichkeitszeugnis Klasse III erteilt wurde, haben bei der nächsten Verlängerung des Tauglichkeitszeugnisses nur den Nachweis gemäß JAR-FCL 3 vom 15. April 2003 BAnZ. Nr. 81 a vom 30. April 2003  im Untersuchungsumfang einer Verlängerungsuntersuchung Klasse 1 nachzuweisen.





§ 16

Übergangsbestimmungen für Bordwarte auf Hubschraubern im Bundesgrenzschutz und bei der Polizei



Dem Inhaber einer vor dem 01. Mai 2003 gemäß § 64 LuftPersV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBI. I S. 4058) erteilten Erlaubnis für Bordwarte auf Hubschraubern im Bundesgrenzschutz und bei der Polizei kann bei der ersten Verlängerung der Gültigkeitsdauer nach dem 01. Mai 2003 eine Lizenz umgeschrieben und ein Luftfahrerschein nach Muster 8 der Anlage zur LuftPersV in der Fassung vom 01. Mai 2003 ausgestellt werden.





§ 17

Übergangsbestimmungen für Flugdienstberater



Dem Inhaber einer vor dem 01. Mai 2003 gemäß § 114 LuftPersV in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1998 (BGBI. I S. 4058) erteilten Erlaubnis für Flugdienstberater kann bei der ersten Verlängerung der Gültigkeitsdauer nach dem 01. Mai 2003 eine Lizenz umgeschrieben und ein Luftfahrerschein nach Muster 10 der Anlage zur LuftPersV in der Fassung vom 01. Mai 2003 ausgestellt werden.





§ 18

Anlagen



Die in den Bestimmungen über die Lizenzierung von Piloten von Flugzeugen (JAR-FCL 1 deutsch), von Piloten von Hubschraubern (JAR-FCL 2 deutsch) und von Flugingenieuren (JAR-FCL 4 deutsch) in Verweisen auf diese Verordnung bezeichneten Anhänge entsprechen den nachstehend aufgeführten Anlagen:



1)  Die theoretischen Anforderungen gemäß Anhang 1 zu JAR-FCL 1.005 Punkt 1(b)(i) und (ii) sowie Anhang 1 zu JAR-FCL 1.015 Punkt 2(b) für die Erteilung von Lizenzen gemäß JAR-FCL auf der Grundlage nationaler Lizenzen, die von JAA-Mitgliedstaaten erteilt wurden oder für die Anerkennung von Pilotenlizenzen, die von Nicht-JAA-Staaten erteilt wurden richten sich nach Anlage 1 A



Der Lehrplan für die theoretische Ausbildung zum Erwerb einer Privatpilotenlizenz - PPL(A) richtet sich nach Anlage 1 B



Die modulare Ausbildung für eine CPL(A) richtet sich nach Anlage 1 C



Die durchgehende Ausbildung für eine CPL(A) richtet sich nach Anlage 1 D



Der Lehrgang für den Erwerb der Lehrberechtigung für Instrumentenflug (Flugzeug) - IRI(A) richtet sich nach Anlage 1 E



Der Lehrplan für die theoretische Ausbildung zum Erwerb von Muster- und Klassenberechtigungen für ein- und mehrmotorige Flugzeuge richtet sich nach Anlage 1 F



Der Lehrgang für die Zusammenarbeit der Flugbesatzung (MCC) richtet sich nach Anlage 1 G



Der Lehrgang für den Erwerb der Lehrberechtigung für Flugausbildung (Flugzeug) - FI(A) richtet sich nach Anlage 1 H



Die Standardisierungsanforderungen für Prüfer richten sich nach Anlage 1 I



Der Lehrgang für den Erwerb der Lehrberechtigung für Klassenberechtigungen für mehrmotorige Flugzeuge mit einem Piloten (Flugzeug) - CRI(SPA)) richtet sich nach Anlage1 J



Der Lehrgang für den Erwerb der Lehrberechtigung für Musterberechtigungen für Flugzeuge mit zwei Piloten (TRI(MPA)) richtet sich nach Anlage1 K



Die Richtlinien für die Genehmigung eines Lehrganges für Musterberechtigungen (Flugzeug) sind in Anlage 1 L dokumentiert



Die Aufstellung von Flugzeugklassen richtet sich nach Anlage1 M



Die Aufstellung von Flugzeugmustern richtet sich nach Anlage1 N



Die Formulare für Prüfungen/Befähigungsüberprüfungen sind in Anlage 1 O dokumentiert



Die Theoretische Anforderungen gemäß Anhang 1 zu JAR-FCL 2.005 Punkt 1(b)(i) und (ii) sowie Anhang 1 zu JAR-FCL 2.015 Punkt (2)(b) für die Erteilung von Lizenzen gemäß JAR-FCL auf der Grundlage nationaler Lizenzen, die von JAA-Mitgliedstaaten erteilt wurden oder für die Anerkennung von Pilotenlizenzen, die von Nicht-JAA-Staaten erteilt wurden richten sich nach Anlage 2 A



Der Lehrplan für die theoretische Ausbildung zum Erwerb einer Privatpilotenlizenz (Hubschrauber) - PPL(H) richtet sich nach Anlage 2 B



Die modulare Ausbildung für den Erwerb einer Berufspilotenlizenz (Hubschrauber) - CPL(H) richtet sich nach Anlage 2 C



Die durchgehende Ausbildung für den Erwerb einer Berufspilotenlizenz (Hubschrauber) - CPL(H) richtet sich nach Anlage 2 D



Der Lehrgang für den Erwerb der Lehrberechtigung für Instrumentenflug (Hubschrauber) - IRI(H) richtet sich nach Anlage 2 E



Der Lehrplan für die theoretische Ausbildung zum Erwerb von Musterberechtigungen für ein- und mehrmotorige Hubschrauber richtet sich nach Anlage 2 F



Der Lehrgang in der Zusammenarbeit der Flugbesatzung (Hubschrauber) (MCC-Lehrgang) richtet sich nach Anlage 2 G



Der Lehrgang für den Erwerb der Lehrberechtigung für Flugausbildung (Hubschrauber) - (FI(H)) richtet sich nach Anlage 2 H



Die Standardisierungsanforderungen für Prüfer richten sich nach Anlage 2 I



Der Lehrgang für den Erwerb einer Lehrberechtigung für Musterberechtigungen (Hubschrauber) für, soweit zutreffend, Hubschrauber mit einem oder zwei Piloten, die gemäß der Musterzulassung für VFR- oder IFR-Betrieb zugelassen sind (TRI(H)) richtet sich nach Anlage 2 J



Die Anerkennung eines Lehrganges für Musterberechtigungen (Hubschrauber) richtet sich nach Anlage 2 K



Die Aufstellung von Hubschraubermustern ist in Anlage 2 L dokumentiert



Die Formulare für Prüfungen/Befähigungsüberprüfungen sind in Anlage 2 M dokumentiert



Die Theoretische Anforderungen gemäß Anhang 1 zu JAR-FCL 4.005 Punkt 1(b) sowie Anhang 1 zu JAR-FCL 4.015 Punkt 2(b) für die Erteilung von Lizenzen gemäß JAR-FCL auf der Grundlage nationaler Lizenzen, die von JAA-Mitgliedstaaten erteilt wurden oder für die Anerkennung von Flugingenieurlizenzen, die von Nicht-JAA-Staaten erteilt wurden richten sich nach Anlage 4 A



Der Lehrplan für die theoretische Ausbildung zum Erwerb von Musterberechtigungen für mehrmotorige Flugzeuge richtet sich nach Anlage 4 B



Der Lehrgang in der Zusammenarbeit der Flugbesatzung (Flugzeug) (MCC-Lehrgang) richtet sich nach Anlage 4 C



Der Lehrgang für den Erwerb der Lehrberechtigung für Musterberechtigung für Flugingenieure (Flugzeug) (TRI(E)) richtet sich nach Anlage 4 D



Die Aufstellung von Flugzeugmustern ist in Anlage 4 E dokumentiert



Die Formulare für Prüfungen/Befähigungsüberprüfungen sind in Anlage 4 F dokumentiert





§ 19

Inkrafttreten



Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.







Braunschweig, den 15. April 2003









Luftfahrt-Bundesamt

März 2003	Entwurf	1. DV LuftPersV
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